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Caritasverband für die Stadt Münster e. V., Münster 
Bilanz zum 31. Dezember 2025 

A K T I V S E I T E
31.12.2025 31.12.2024 

€ € € 
A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen 
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

mit Betriebsbauten einschließlich der 
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 3.098.091,31 1.297.265,81 

2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 297.181,82 193.780,00 
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 414.301,78 69.201,78 

3.809.574,91 1.560.247,59 
II. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 90.314,59 77.564,59 
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 2.000.000,00 3.000.000,00 
3. Genossenschaftsanteile 100.300,00 100.300,00 

2.190.614,59 3.177.864,59 
6.000.189,50 4.738.112,18 

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.288.425,10 1.935.342,80 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 365.705,23 376.317,51 
3. Sonstige Vermögensgegenstände 32.266,70 48.400,73 

1.686.397,03 2.360.061,04 

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 3.014.974,39 1.298.382,50 
4.701.371,42 3.658.443,54 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 711,87 1.150,43 
10.702.272,79 8.397.706,15 

Treuhandvermögen 1.022.588,17 1.002.947,50



P A S S I V S E I T E
31.12.2025 31.12.2024 

€ € € 
A. Eigenkapital

I. Vereinskapital 4.087.428,48 3.938.727,70 
II. Jahresüberschuss 254.186,11 148.700,78 

4.341.614,59 4.087.428,48 

B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen 
zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 1.046.092,00 971.096,00 

C. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 1.459.812,72 940.743,50 

D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 355.870,49 282.822,90 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 355.870,49 (282.822,90)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.506.822,38 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 56.988,03 (0,00)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.155,61 0,00 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.155,61 (0,00)
4. Sonstige Verbindlichkeiten 1.602.988,30 1.952.764,27 

davon aus Steuern € 135.410,75 (82.009,06)
3.466.836,78 2.235.587,17 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 387.916,70 162.851,00 

10.702.272,79 8.397.706,15 

Treuhandverbindlichkeiten 1.022.588,17 1.002.947,50



Caritasverband für die Stadt Münster e. V., Münster 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 

2 0 2 5 2024 
€ € € 

1. Umsatzerlöse 21.409.692,54 18.472.150,42
2. Sonstige betriebliche Erträge 460.572,43 615.383,28 
3. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 583.401,18 505.708,13 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.064.459,03 765.217,48 
1.647.860,21 1.270.925,61 

4. Personalaufwand 
a) Löhne und Gehälter 12.782.903,53 11.728.214,39 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 3.417.647,42 2.924.446,34 
davon für Altersversorgung € 757.036,20 (670.596,82)

16.200.550,95 14.652.660,73 
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- 

gegenstände des Anlagevermögens 
und Sachanlagen 174.782,79 140.971,22 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.601.114,73 2.914.095,04 
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 54.127,36 39.842,53 
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45.897,54 22,85 
9. Jahresüberschuss 254.186,11 148.700,78 
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Caritasverband für die Stadt Münster e.V., Münster 

 

 

Anhang für das Geschäftsjahr 2025 

 

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

Der Caritasverband für die Stadt Münster e. V. hat seinen Sitz in Münster und ist 
in das Vereinsregister des Amtsgerichts Münster unter der Nummer VR 1873 ein-
getragen. 

Der Caritasverband widmet sich allen Aufgaben sozialer und caritativer Hilfe. 
Der Caritasverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und 
mildtätige Zwecke. Der Verein ist selbstlos tätig und berechtigt, Zuwendungsbe-
stätigungen auszustellen. 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 wurde nach den Bestimmungen des 
Handelsgesetzbuches gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. sowie den einschlägi-
gen Vorschriften des GmbHG aufgestellt und gegliedert.  

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2024 wurden unverändert über-
nommen. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren geglie-
dert.  

 

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unterneh-
mensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). 

Die im Folgenden dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind 
im Vergleich zum Vorjahr unverändert angewandt worden: 

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüg-
lich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Ab-
schreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen nach Maßgabe der be-
triebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear. Die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer bei den Gebäuden liegt zwischen 30 und 50 Jahren. Die betriebs-
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gewöhnliche Nutzungsdauer der technischen Anlagen und der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung richtet sich nach den amtlichen steuerlichen Afa-Tabellen. 
Geringwertige Anlagegüter im Wert von mehr als € 250,00 und bis zu € 1.000,00 
netto werden im Jahr des Zugangs in einen Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG 
eingestellt, der über fünf Jahre gleichbleibend aufgelöst wird. 

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten, 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Abschreibungen auf den (dauerhaft) 
niedrigeren beizulegenden Wert. Sofern die Gründe für die Wertminderung zwi-
schenzeitlich ganz oder teilweise entfallen sind, erfolgt eine Wertaufholung bis 
höchstens zu den Anschaffungskosten. 

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen werden auf der Passivseite der Bilanz 
als Sonderposten entsprechend der Stellungnahme IDW HFA 1/1984 i. d. F. v. 
1990 ausgewiesen, soweit diese Zuschüsse für Anlagevermögen eingesetzt wur-
den. Die Sonderposten werden nach Maßgabe der Abschreibungen auf die mit 
den Zuschüssen finanzierten Anlagegüter aufgelöst.  

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert an-
gesetzt. Ausfallrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksich-
tigt. 

Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nomi-
nalbeträgen angesetzt. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bekannten Risiken und unge-
wisse Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Be-
urteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Die Verbindlichkeiten sind jeweils im Einzelnen zu ihrem Erfüllungsbetrag ange-
setzt. 

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Ausgaben und Einnahmen vor 
dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen bzw. Erträge für eine bestimmte Zeit nach 
dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen. 

 

3. Erläuterungen zur Bilanz 

Das Gliederungsschema der Bilanz wurde unter Bezugnahme auf § 265 Abs. 5 
Satz 2 HGB zur Darstellung der bisher erhaltenen und verwendeten Investitions-
kostenzuschüsse auf der Passivseite um den Posten „Sonderposten aus Zu-
schüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens“ erwei-
tert.  

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagen-
nachweis zu entnehmen.  
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Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen, wie im Vorjahr, 
ausschließlich den Lieferungs- und Leistungsverkehr. 

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeitnehmern bestehen bei der 
Kirchlichen Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschlands 
in Köln. Diese mittelbaren Versorgungszusagen werden in Ausübung des Wahl-
rechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB nicht passiviert. Die KZVK ist eine rechts-
fähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeitnehmern 
der Beteiligten im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters-, 
Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu 
gewähren. Die Anstalt ist keine im Wettbewerb stehende Einrichtung.  

Die Altersversorgung wird durch Beiträge finanziert. Die Beträge der KZVK wer-
den für alle ständig Beschäftigten der Gesellschaft entrichtet. Zusätzlich zu dem 
regulär zu zahlenden Beitrag werden, seit dem Jahr 2020 für einen voraussicht-
lich siebenjährigen Zeitraum Angleichungsbeträge erhoben. Dieser Anglei-
chungsbetrag beträgt im Jahr 2025 T€ 78 (Vorjahr T€ 79). 

Der Verein saldiert Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitenden aus Lebensar-
beitszeitkonten seit dem Jahr 2022 nach § 246 Absatz 2 Satz 2 HGB mit den kor-
respondierenden Wertguthaben. Bilanziert wird die Verpflichtung aus den Wert-
guthaben der Mitarbeitenden in Höhe des Erfüllungsbetrages von T€ 399. Die zur 
Sicherung der der Wertguthaben ausgelagerten Vermögenswerte werden zu 
Zeitwerten in Höhe von T€ 399 bilanziert.  

Die sonstigen Rückstellungen entfallen im Wesentlichen auf die Verpflichtung 
zur Bildung einer Rücklage gem. KiBiz (T€ 548 ; Vorjahr: T€ 318) und auf Urlaubs-
ansprüche und Überstunden (T€ 519; Vorjahr: T€ 481). 

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten geht aus dem nach-
folgenden Verbindlichkeitenspiegel hervor: 

  
Restlaufzeit < 

1 Jahr           
T€ 

Restlaufzeit 
> 1 Jahr      

T€ 

Restlaufzeit 
> 5 Jahre      

T€ 

davon          
gesichert   

T€ 

Art und Form 
der Sicherhei-

ten 
Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 57  1.450 1.201 

 
1.507   Grundbuch 

(Vorjahr) (0) (0)  (0)  (0)    
Verbindlichkeiten aus Lie-
ferungen und Leistungen 356     
(Vorjahr) (283)     
Verbindlichkeiten gegen-
über verbundenen Unter-
nehmen 1         
(Vorjahr) (0)         
Sonstige Verbindlichkeiten 1.603         
(Vorjahr) (1.953)         
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Der Caritasverband für die Stadt Münster e. V. verwaltet treuhänderisch eine im 
Jahr 2024 gegründete gemeinnützige Stiftung. Das Treuhandvermögen, sowie die 
Treuhandverbindlichkeiten werden in Höhe von T€ 1.023 außerhalb der Bilanz 
ausgewiesen. 

 

4. Anteilsbesitz 

Die Gesellschaft ist an den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften beteiligt: 

Name Sitz Höhe des An-
teils €/% 

Eigenkapital 
 zum 31.12.2025 

Jahresergebnis 2025 

Caritas-Betriebsfüh-
rungs- und Trägerge-
sellschaft Münster 
mbH Münster 25.564,59/100 7.387.028,80 1.480.212,55. 
Caritas Vinzenzwerk 
Jugendhilfe gGmbH Münster 12.750,00/51  21.326,53 -3.673,47 
Jugendausbildungs-
zentrum (JAZ)-ge-
meinnützige Gesell-
schaft zur 
Ausbildung und Qua-
lifizierung Jugendli-
cher und junger Er-
wachsener mbH 

 
 
 
 
 
 

Münster 

 
 
 
 
 
 

26.000,00/100 

 
 
 
 
 
 

120.752,18 

 
 
 
 
 
 

 -33.339,56 

Gemeinnützige SKM 
GmbH Münster 26.000,00/100 115.168,06 8.593,25 

 

5. Sonstige Angaben  

5.1. Organe der Gesellschaft  
 
Organe der Gesellschaft sind: 
 
- Delegiertenversammlung 
- Caritasrat 
- Vorstand

Der Caritasrat bestand im Geschäftsjahr 2025 aus Folgenden Mitgliedern: 

 Yanti Stroetmann, Vorsitzende des Caritasrats 
 Prof. Dr. Christopher Beermann, Hochschullehrer 
 Teresa Küppers, Dipl.-Sozialpädagogin in der vollstationären Jugendhilfe 
 Pfarrer Ulrich Messing 
 Christoph Walter, Bankkaufmann 
 Dr. Yvonne von Wulfen, Leiterin der Stabsstelle Personalentwicklung im Bistum 

Osnabrück 
 Dr. Jan Deitmer, Geschäftsführer  
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Der Vorstand war im Jahr 2025 besetzt mit: 

Sebastian Koppers, Vorstand 

Thomas Schlickum, Vorstand. 

Die Gesellschaft macht von dem Wahlrecht auf Unterlassen der Angaben über die 
Bezüge des Vorstandes gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch.  

 

5.2. Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmenden

  
Köpfe 

Beratungsdienst/Soziale Betreuung 154,00 
Erziehungsdienst 24,75 
OGS 140,50 
Verwaltung 20,75 
Leitungskräfte 21,00 
Hauswirtschaft 21,75 
FSJ/BFD/stud. Hilfskräfte 11,00 
Raumpflege 6,00 
Sonstiges 11,25 
Summe 411,00 

 

5.3. Ergebnisverwendungsvorschlag 

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss mit dem Vereinskapital zu verrech-
nen. 

 

5.4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des  
Geschäftsjahres 

Zwischen dem Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresab-
schlusses sind keine Sachverhalte eingetreten, die für die Beurteilung der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von Bedeutung sind. 

  

Münster, 19. März 2026 

 
 
 
Sebastian Koppers    Thomas Schlickum 

Vorstand                                Vorstand 



Caritasverband für die Stadt Münster e.V., Münster 

Anlagenspiegel  

Entwicklung der Anschaffungswerte 

Bilanzposten Anfangs- Zugänge Abgänge Endstand 

stand 

€ € € € 

1 2 3 4 5 

Anlagevermögen 

 I. Sachanlagen 

    1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  

        mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten  

        auf fremden Grundstücken 2.463.713,79 1.903.859,01 0,00 4.367.572,80 

    2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 

    3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

895.112,22

69.201,78

181.244,67

345.100,00 

6.093,57 

0,00

1.070.263,32

414.301,78 

3.428.027,79 2.430.203,68 6.093,57 5.852.137,90

II. Finanzanlagevermögen 

     1. Anteile an verbundenen Unternehmen 77.564,59 12.750,00 0,00 90.314,59 

     2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 

     3. Genossenschaftsanteile 100.300,00 0,00 0,00 100.300,00 

3.177.864,59 12.750,00 1.000.000,00 2.190.614,59 

6.605.892,38 2.442.953,68 1.006.093,57 8.042.690,73



Entwicklung der Abschreibungen Restbuchwerte Restbuchwerte

Anfangs- Abschrei- Entnahme Endstand (Stand (Stand 

stand bungen des für 31.12.2025) 31.12.2024) 

Geschäfts- Abgänge 

jahres 

€ € € € € € 

6 7 8 9 10 11 

1.166.447,98 103.033,51 0,00 1.269.481,49 3.098.091,31 1.297.265,81 

701.332,22

0,00 

71.749,28

0,00 

0,00 

0,00

773.081,50

0,00 

297.181,82

414.301,78 

193.780,00

69.201,78 

1.867.780,20 174.782,79 0,00 2.042.562,99 3.809.574,91 1.560.247,59 

0,00 0,00 0,00 0,00 90.314,59 77.564,59 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 100.300,00 100.300,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.190.614,59 3.177.864,59 

1.867.780,20 174.782,79 0,00 2.042.562,99 6.000.189,50 4.738.112,18 





Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Caritasverband für die Stadt Münster e. V., Münster 

Prüfungsurteil 
Wir haben den Jahresabschluss des Caritasverbandes für die Stadt Münster e. V., Münster, – 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. Dezember 2025 sowie seiner Ertragsla-
ge für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Verein unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss zu dienen. 



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf- 
grund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschä-
digungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr- 
tümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-
deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des 
Vereins abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-
zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass der Verein seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. 



Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Münster, am 19. März 2026 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  

Schwarz Averbeck
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

(digital signiert) (digital signiert)



Verwendungsvorbehalt

Wir, die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung der vorliegenden 
Rechnungslegung im Auftrag des Unternehmens vorgenommen. Neben der gesetzlichen Funktion 
der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen gesetzlicher Abschlussprüfungen richtet sich der Be-
stätigungsvermerk ausschließlich an das Unternehmen und wurde zu dessen interner Verwendung 
erteilt, ohne dass er weiteren Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage dienen soll. 
Das in dem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis von freiwilligen Abschlussprüfungen 
ist somit nicht dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen Dritter zu sein, und nicht für andere 
als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die 
"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, 
herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2024 zu Grunde. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder 
anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende 
schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam 
wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungsvermerks hin-
sichtlich nach seiner Erteilung eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu 
keine rechtliche Verpflichtung besteht. 

Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis unserer 
Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er 
dieses Ergebnis für seine Zwecke als nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersu-
chungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 
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